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Leistungsbeschreibung - Allgemeine Beschreibung

Vergabe-/Projekt-Nr.:

Baumaßnahme:

Allgemeine Beschreibung der Leistung

Leistungsbeschreibung¹)

²) Innerhalb der Leistungsbeschreibung durchgehend zählen
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Leistung:

in:

¹) Siehe KVHB-Bau Teil 0, Hinweise 0.1.2.5 Nr. 1 und Teil 5 Nr. 504 Leistungsbeschreibung
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Fernwärmeleitung und Breitbandversorgung Im Schleifrad

88299 Leutkirch im Allgäu

Erdarbeiten und Rohrverlegung für Fernwärmeleitungen und

Breitbandversorgung, Straßenbauarbeiten

  B) BAUGRUND
Ein Gutachten zur Baugrunderkundung  liegt nicht vor, die gesamte Maßnahme befindet sich  
weitgehend im Bereich der bestehenden Bebauung bzw. im öffentlichen Verkehrsraum.

 C) PLANUNG, BAULEITUNG UND SIGE-KOORDINATION
Die Planung und Bauleitung für die Trassen sowie der Rohrlieferung/Rohrverlegung der 
Fernwärmeleitung obliegt dem Ingenieurbüro Pohl. Die Planung und Bauleitung für sämtliche 
Erdarbeiten, Breitbandversorgung, Straßenbau etc. obliegt der Fassnacht Ingenieure GmbH.
Die SiGe-Koordination wird vom Bauherren noch an einen Dritten vergeben. Ein gemeinsamer 
wöchentlicher Jour-Fix und SiGe-Termin wird nach Auftragsvergabe mit dem Auftragnehmer 
vereinbart. Aufwendungen für die Teilnahme an den Terminen sind einzukalkulieren.
Die gesamten Planunterlagen liegen der Ausschreibung im PDF.Format bei oder können im Büro 
Fassnacht Ingenieure GmbH eingesehen werden.

 D) VERSORGUNGSTRÄGER
Sämtliche Versorgungsträger wurden im Vorfeld durch die Bauherrschaft bzw. dem Planungsbüro 
Fassnacht über die bevorstehende Maßnahme informiert und in Kenntnis gesetzt. Ein gemeinsamer 
Koordinierungstermin wird mit Baubeginn durch das Büro Fassnacht Ingenieure GmbH vereinbart. 
Die weitere Koordination der Arbeiten ist anschließend Sache des Auftragnehmers und 
eigenverantwortlich abzuwickeln. Sämtliche Aufwendungen hierfür sind einzukalkulieren.
Das Einholen sämtlicher Bestandspläne ist Sache des Auftragnehmers und einzukalkulieren.

 E) ABNAHME
Die Abnahme ist vom Auftragnehmer nach Fertigstellung sämtlicher Bauleistungen und Vorlage 
aller Prüfungsunterlagen der Eigen- und Fremdüberwachung mindestens 10 Tage vorher schriftlich 
bei der Bauherrschaft zu beantragen und abzustimmen.

 F) ABRECHNUNG
Auftraggeber und Rechnungsträger für sämtliche Leistungen ist die Große Kreisstadt Leutkirch 
im Allgäu.
Die Rechnungen sind prüffähig in 3-facher Ausfertigung an die Fassnacht Ingenieure GmbH zu 
schicken. Mengenberechnungen, Aufmaßskizzen mit genauer Einmessung, Abrechnungspläne, 
Massenbilanzen, Lieferscheine  etc. sind der Rechnung zwingend beizulegen. 
Die Rechnungen sind getrennt nach Vorgabe der Bauherrschaft aufzustellen. Einzukalkulieren 
sind circa 3 Kostenstellen. Mehraufwendungen für die getrennte Rechnungsaufstellung sind 
einzukalkulieren.
Die Abgabe der Schlussrechnung muss gemäß VOB/B §14, Abs. 3 erfolgen.
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Auszuführende Leistungen


